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 w eine Initiative von      

 GETRÄNKE 
RICHTIG SICHERN

 w eine Initiative von     DER GROSSE LASI-CHECK

VR   8: Zurrmittel richtig einsetzen 
VR 12: Stückgut-Transport
VR 17: KEP-Transport 
VR 21: Getränke-Transport 
VR 25: Papierrollen-Transport
VR 29: Coil-Transport
VR 33: Absetzbehälter richtig sichern
VR 37: Betonstahl-Transport
VR 42: Rundholz-Transport
VR 47: Kombinierter Ladungsverkehr
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Das Wichtigste auf einen Blick: 
Wie Sie Getränke-Transporte richtig sichern. Die Pflichten von 

Fahrern, Verladern und Transportunternehmen. Was 
Sicherheitspartner raten und Ladungssicherungsverstöße kosten. 
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C H E C K L I S T E

Was der Trailer alles leisten muss:  
Bei formschlüssiger Verladung der Güter an 
die Laderaumbegrenzungen des Fahrzeugs 
müssen die gemäß der Richtlinie VDI 2700 
auftretenden Beschleunigungswerte und 
die daraus resultierenden Kräfte aufgenom-
men werden können. 80 Prozent des 
Ladungsgewichts sind gegen Bewegung der 
Ladung nach vorne sowie jeweils 50 Prozent 
des Ladegewichts gegen Bewegung der 
Ladung zu den Seiten und nach hinten zu 
sichern.
Beispiel: Bei 10 Tonnen Ladungsgewicht 
wären dies 8 Tonnen nach vorne und jeweils 
5 Tonnen zur Seite sowie nach hinten.

Wenn Sie Fahrzeuge mit verstärkten Aufbau-
ten nach DIN EN 12642 Code XL mit aus-
drücklicher Eignung zum Getränketransport 
einsetzen, können Sie bei Vollausladung 
(gemäß Modulmaßkette VDI 2700 vollstän-
dig ausgefüllte Ladefläche) auf zusätzliche 
Maßnahmen zur Sicherung der Ladung 
verzichten. 
Wichtig: Voraussetzung dafür ist, dass der 
Trailerhersteller die nach VDI 2700 Blatt 12 
geforderten Prüfkriterien gewährleistet.

Bei Fahrzeugen, deren Aufbaufestigkeiten 
nach VDI 2700 Blatt 12 Abschnitt 2.1 bestä-
tigt sind, ist eine ausreichende Ladungs-
sicherung durch den entsprechend stabilen 
Fahrzeugaufbau gewährleistet, wenn die 
einzelnen Teile der Ladung auf dem Fahr-
zeug so gestaut sind, dass sie ihre Lage 
zueinander sowie zu den Laderaumbegren-
zungen des Fahrzeuges nicht oder nur 
geringfügig verändern können.
Um eine Punktbelastung des Fahrzeugauf-
baus zu vermeiden, muss die Ware in Bezug 
auf Höhe und Gewicht möglichst gleichmä-
ßig verladen werden.

Problemfall: Gemischte Ladung wie 
Fässer, Kästen, Gebinde richtig sichern:

Schützen Sie die unterschiedlichen Lade-
güter wie Fässer, Einweggebinde oder 
Getränkekästen vor gegenseitigen Beschä-
digungen. Dies können Sie zum Beispiel 
durch hochkant gestellte Leerpaletten oder 
Holzplatten, welche als flächige Abstüt-
zungen zwischen den einzelnen Ladeein-
heiten dienen, erreichen. 
Getränkeladungen, die nicht mit Aufbauten 
gemäß der DIN EN 12642 Code XL transpor-
tiert werden (siehe VDI 2700 Blatt 12 
Abschnitt 2.1) oder nach den Ladungssiche-
rungsmaßnahmen in Abschnitt 4.3.2 gesi-
chert sind, sollten nach der Richt linie VDI 
3968 zu einer Ladeeinheit zusammengefasst 
und gesichert werden.
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Worauf Sie vor dem 
Getränketransport 
achten müssen  

R E C H T E  U N D  P F L I C H T E N  B E I  D E R  L A D U N G S S I C H E R U N G

Der Fahrer ist verpflichtet: 
Die Ladung samt Ladungssicherungshilfsmit-
teln sowie Verladeeinrichtungen so zu sichern, 
dass diese selbst bei Vollbremsung oder plötz-
licher Ausweichbewegung nicht verrutschen, 
umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder 
vermeidbaren Lärm erzeugen können. 
Die anerkannten Regeln der Technik (wie 
VDI-Richtlinien 2700 ff) zu beachten.

Der Fahrzeughalter ist verpflichtet: 
Ein Fahrzeug zur Verfügung zu stellen, das die 
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Verkehrssicherheit gewährleistet. 
Geeignete Ladungssicherungshilfsmittel in aus-
reichenden Mengen bereitzustellen. 
Nach Vorgaben der Berufsgenossenschaft (BGV 
D29) dafür zu sorgen, dass gewerblich einge-
setzte Transportfahrzeuge mit Pritschenaufbau-
ten und Tieflader mit Zurrpunkten ausgerüstet 
sind.

Der Absender (Verlader) ist verpflichtet: 
Dafür zu sorgen, dass die Ladung beförderungs-
sicher verladen und gesichert ist.
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Ladungssicherung: Pflichtprogramm für alle 
Transport verantwortlichen 
Neben dem LKW-Fahrer stehen der Fahrzeughalter 
sowie der Verlader (Leiter der Ladearbeiten) in der Verantwortung. 
Welche Rechte und Pflichten sie haben:  
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GETRÄNKE 

Voraussetzung: Sie müssen über ein geeignetes 
Fahrzeug (DIN EN 12642 Code XL für Getränke) 
verfügen und die Ladefläche besenrein säubern. 

Erster Schritt: Vor dem Verladen palettierter 
Getränkekästen darauf achten, dass diese mög-
lichst homogen und gleich hoch gepackt werden.  

Ladung: Palettierte Getränkekästen immer 
bündig an die Stirnwand laden. Halten Sie 
stets den  Lastverteilungsplan ein.

Sichern: Die Fahrerin stellt Leerpaletten senk-
recht gegen die Getränkekästen, um diese vor 
den Fässern zu schützen. 



ND A S  R AT E N  D I E  S I C H E R H E I T S P A R T N E R

Ob Wasser in Flaschen oder Bier in Fässern: Unter-
schiedliche Gebinde verlangen spezielle Maßnah-
men zur Ladungssicherung. Wenn Getränketrans-
porte zu Ihrem Aufgabengebiet gehören, dann 
nutzen Sie geeignete Fahrzeuge. Es gibt hierfür 
Spezialfahrzeuge, bei denen die Erfordernisse der 
Ladungssicherung mit ergonomisch sinnvollen 
Methoden für das Be- und Entladen kombiniert 
werden können. Machen Sie sich mit den Beson-
derheiten der Ladung vertraut und verwenden 
Sie die passenden und speziellen Ladungssiche-
rungshilfsmittel, damit Ihre Fracht sicher beim 

Kunden ankommt und das Leergut sicher zurück- 
befördert werden kann. Wenn Sie unterschied-
liche Verpackungseinheiten zusammen verladen, 
vergessen Sie beim Stapeln oder Übereinanderla-
den die oftmals hohen Schwerpunkte der einzel-
nen Einheiten nicht. Stellen Sie zudem einen Last-
verteilungsplan auf. Der stetige Austausch der 
vollen Gebinde gegen das Leergut stellt besonde-
re Ansprüche an die Ladungsplanung. Denken Sie 
daran, entstehende Leerräume sofort auszufüllen, 
und nutzen Sie die für die Getränkeverladung 
vorhandenen ergonomischen Hilfsmittel!

Die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughal-
tungen gibt Tipps zum Thema Ladungssicherung 
Verlader, Unternehmer und Fahrer tragen gleichermaßen 
Verantwortung bei der Ladungssicherung. Folgende Tipps gibt
Dr. Jörg Hedtmann, Präventionsleiter der BGF. 

C H E C K L I S T E

Tipps für das richtige Stapeln von mehreren 
Paletten unterschiedlicher Höhe:

Achten Sie beim Packen der einzelnen Palet-
ten auf eine gleichmäßige Stapelhöhe und 
einen niedrigen Schwerpunkt.
Kommen Paletten von ungleicher Höhe inner-
halb der Ladung vor, dann stellen Sie die 
Paletten mit der größeren Ladungshöhe an 
die Stirn- oder Zwischenwand. Ist dies nicht 
möglich, müssen Sie zusätzliche Ladungs-
sicherungsmaßnahmen anwenden.
Wenn Sie Getränkepaletten in Mehrfachpalet-
tenstapelung ohne Zwischenboden/-balken 
sowie ohne zusätzliche Ladungssicherung 
transportieren wollen, brauchen Sie einen 
geeigneten und vom Hersteller bestätigten 
Fahrzeugaufbau.
Fasspaletten können Sie in zweiter Ebene auf 
Getränkekästen nur mit zusätzlichen Ladungs-
sicherungshilfsmitteln transportierten. Für 
eine mehrlagige Stapelung von PU-, ALU- 
oder Stahlfässern benötigen Sie Zwischen-
paletten oder zusätzliche Sicherungsmaß-
nahmen. 
Achten Sie darauf, dass die unteren Ladeein-
heiten dem Druck der oberen Ladeeinheiten 
standhalten. Die Ladegüter müssen die Anfor-
derungen an die Stapelfähigkeit einer Lade-
einheit erfüllen. 

So erhalten Sie eine formschlüssige Ladung 
auf dem Trailer:

Ladungen sollten Sie grundsätzlich form-
schlüssig in Fahrtrichtung an Stirn- oder 
Zwischenwände laden. 
Halten Sie bei der Beladung stets den Last-
verteilungsplan ein. 
Können Sie Lücken zu Stirn-, Rück- oder Zwi-
schenwänden nicht vermeiden oder diese 
nicht durch geeignete Hilfsmittel (wie etwa 
Leerpaletten oder Stausäcke ) füllen, müssen 
Sie die Ladung auf andere Art sichern. Hierzu 
können Sie geeignete Hilfsmittel wie Sperrbal-
ken, Gitter oder Netze verwenden.
Vermeiden Sie Freiräume zur seitlichen Lade-
raumbegrenzung, welche selbst bei speziell 
für den Getränketransport geeigneten Fahr-
zeugen und bei Vollausladung entstehen 
können.
Können die Ladung oder Teile davon ihre Lage 
zueinander sowie zu den Fahrzeugaufbauten 
mehr als nur geringfügig verändern, müssen 
Sie die Ladung durch andere geeignete Maß-
nahmen sichern.
Zusätzliche Ladungssicherung: Genügt der 
Fahrzeugaufbau nicht aus, um die Ware zu 
sichern, dann sollten Sie geeignete Ladungs-
sicherungshilfsmittel wie etwa Zurrgurte, 
Zurrplanen oder Ladungssicherungsnetze 
sowie entsprechende zusätzliche Einbauten 
ver wenden.
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Worauf es beim 
Beladen und Sichern   
alles ankommt

Unterschiedliche Ware: Die Ladung ist auf dem 
Trailer. Achten Sie darauf, dass auch die oberen 
Fässer vollständig auf eigenen Paletten stehen. 

Zurren: Trotz des zertifizierten Aufliegers (DIN 
EN 12642 Code XL für Getränke) muss die gesta-
pelte Palettenladung niedergezurrt werden.  
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RICHTIG SICHERN

Geschafft: Die Ladung ist richtig geladen und gesi-
chert, so dass die Plane geschlossen werden kann 
und das Fahrzeug abfahrbereit ist. 

Weitere Lasi-Variante: Kipplatten sowie 
Sperrbalken, die mittels Lochschiene mit 
dem Fahrzeugaufbau verbunden sind. 



S O  K O N T R O L L I E R T  D I E  P O L I Z E I

Viele speziell für den Getränketransport herge-
stellte Fahrzeugaufbauten besitzen mittlerweile 
ein individuelles Zertifikat. Dieses trifft Aussagen 
zum Beispiel über Mindestreibwerte oder maxi-
male Ladelücken. Hierdurch soll eine ausrei-
chende Ladungssicherung allein durch den Auf-
bau oder durch das Verwenden einer geringen 
Anzahl weiterer Hilfsmittel gewährleistet werden. 
Grundsätzlich vereinfachen sie dem Anwender 
die Arbeit. Doch aufgepasst: Die entsprechenden 
Bescheinigungen sind genau zu beachten. 
In der Kontrollpraxis achten wir darauf, dass alle 

genannten Auflagen dazu eingehalten werden. 
Und das aus gutem Grund: Geschieht dies nicht, 
kann der Aufbau seine Aufgabe nicht erfüllen.
Häufig treffen wir LKW an, deren Fahrer im guten 
Glauben an ihr Zertifikat die Fracht nicht sichern, 
weil sie ihre Papiere nicht komplett lesen. 
Nahezu immer endet eine solche Kontrolle in 
einem Gespräch über dieses spezielle Ladegut. 
Ein Gewinn ist dies für beide Seiten: Der Fahrer 
freut sich, dass ihm geholfen wurde, und für uns 
bleibt die Hoffnung, dass zumindest dieser Fahrer 
es beim nächsten Mal besser macht.

Martin Orthen (Polizeipräsidium Bonn) 
berichtet aus der Kontrollpraxis
Wer einen zertifizierten Aufbau für den Getränketransport 
nutzt, muss alle Bescheinigungen genau beachten. Sonst 
könnte es bei Kontrollen zu Problemen kommen.  
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Wissen & Gewinnen

B eim Sichern des Ladegutes (siehe Bild oben) ist uns ein schwerwiegender Fehler  
passiert. Welche der folgenden Aussagen beschreibt den Fehler?

 A: Die Kästen dürfen nicht auf Holzpaletten gestapelt werden.
 B: Das Klemmbrett bietet keine ausreichende Ladungssicherung nach hinten.
 C: Die Kästen dürfen nicht an die Stirnwand des Trailers geladen werden.

Schicken Sie uns eine E-Mail (gewinnspiel@springer.com) mit dem Lösungsbuchstaben und 
ihrer Adresse bis zum 18.6.2009. Unter den richtigen Antworten verlosen wir 500 Euro in 
bar. Lösung des Lasi-Check 2: Buchstabe B. Gewinner: Bettina Schlegel aus Geisenfeld.

Falsch gesichert: Finden 
Sie den Fehler und 
gewinnen Sie 500 Euro 
in bar! 

WEITERE HINWEISE IM INTERNET

Kompakt und umfassend: Das Wichtigste zum Thema Ladungssicherung per Mausklick
www.verkehrsrundschau.de  Im Bereich „Lasi Check“ gibt es Checklisten/Übersichten zum Download
www.bgf.de  Hinweise und Medien zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
www.bgl-ev.de  Fahrerinformationen zum richtigen Laden und Sichern sowie das Merkblatt 
„Ablegereife von Zurrgurten“ 
www.svg.de  Termine von Ladungssicherungs-Seminaren, Adressen regionaler Ansprechpartner für 
individuelle Beratung und Schulung
www.kravag.de  Informationen zu Leistungen und Angeboten für Transportunternehmer, Spediteure 
und Logistikdienstleister sowie Info-Broschüren zum Herunterladen
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in bar! 

BUSSGELDKATALOG (IV) 

Folgende Strafen drohen bei 
Verstößen beim Transport von 
gefährlichen Stoffen 

Verstoß des Fahrers:
Die Vorschriften über die Beladung und Hand-
habung (hier: Ladungssicherung) wurden 
nicht beachtet (§ 9 Abs. 13, § 10 Nr.17 GGVSE; 
§ 10 GGBefG). Bußgeld: 300 Euro

Verstoß des Verladers: 
Die Vorschriften über die Beladung und Hand-
habung (hier: Ladungssicherung) wurden 
nicht beachtet (§ 9 Abs. 13, § 10 Nr.17 GGVSE; 
§ 10 GGBefG). Bußgeld: 500 Euro

Verstoß des Fahrzeughalters und 
Beförderers: 
Er hat nicht dafür gesorgt, dass der Fahrzeug-
führer über die erforderliche Ausrüstung zur 
Durchführung der Ladungssicherung verfügt 
(§ 9 Abs. 12 Nr.7, § 10 Nr.16e GGVSE; 
§ 10 GGBefG). Bußgeld: 800 Euro 

Ladungssicherung 
leicht gemacht 
Das Arbeits- und Lehr-
buch für eine Basis-
Ausbildung. Um den 
Sicherheitsstandard 
bei der Ladungs-
sicherheit zu heben, 
ist eine fundierte 

Grundausbildung nötig. Hier hilft die aktuali-
sierte 7. Auflage dieses Lehrbuchs weiter. 
Formeln und Rechenbeispiele wurden den 
europäischen Normen angepasst. Darüber 
hinaus wurden zahlreiche neue Abbildungen 
und Praxisbeispiele eingefügt. Format DIN A4, 
144 Seiten, 7. Auflage 2009, Bestell-Nr.: 23028, 
21,90 Euro (netto), Telefon: 0180/5 26 26 18*, 
Fax: 0180/5 99 11 55* (* 0,14 € aus dem deut-
schen Festnetz/Mobilfunk abweichend), 
Internet-Shop: www.heinrich-vogel-shop.de.

Kompaktwissen: 
Laden und Sichern 
Die mehrteilige Serie 
des BGL/BGF-Praxis-
Handbuches liefert 
alle wichtigen Hinter-
gründe und Anwen-
dungsbeispiele zum 
richtigen Beladen und 

Sichern der Ladung. Die Bücher können unter 
anderem über den Vertriebspartner Heinrich 
Vogel Verlag bestellt werden. Telefon: 0180/ 
5 26 26 18*, Fax: 0180/ 5 99 11 55* (* 0,14 € aus 
dem deutschen Festnetz/Mobilfunk abwei-
chend), Internet-Shop: www.heinrich-vogel-
shop.de. 

MEDIEN-TIPP


